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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 
VERSION MÄRZ 2023 

 

1. Begriffsbes+mmungen 
1.1. Diese AGBs gelten für die AdH GmbH und ihre Untermarken: 

• Deep Dive Consult 
• Pontem Blue 

1.2. "AuCragnehmer" kann jede der drei in 1.1 genannten Marken sein, wobei die AdH 
GmbH immer die rechtlich verantwortliche Vertragspartei ist. 

1.3. "AuCraggeber" bedeutet immer die Vertragspartei des AuCragnehmers. 
1.4. Diese AGBs sind auf folgenden Webseiten in idenMscher Weise veröffentlicht: 

• AdH GmbH – www.adhgmbh.com 
• Deep Dive Consult – www.deepdive-consult.com 
• Pontem Blue – www.pontemblue.at 

2. Allgemeine Grundlagen/Geltungsbereich 
2.1. Für sämtliche RechtsgeschäCe zwischen dem AuCraggeber und dem AuCragnehmer 

(AdH GmbH) gelten ausschließlich diese Allgemeinen GeschäCsbedingungen. Maß-
geblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gülMge Fassung. 

2.2. Diese Allgemeinen GeschäCsbedingungen gelten auch für alle künCigen Vertragsbe-
ziehungen, somit auch dann, wenn bei Zusatzverträgen darauf nicht ausdrücklich hin-
gewiesen wird. 

2.3. Entgegenstehende Allgemeine GeschäCsbedingungen des AuCraggebers sind ungül-
Mg, es sei denn, diese werden vom AuCragnehmer (AdH GmbH) ausdrücklich schriC-
lich anerkannt. 

3. Umfang des Interim Mandats/des Beratungsau?rages 
3.1. Der Umfang eines konkreten Interim Mandats/BeratungsauCrages wird von Fall zu Fall 

vertraglich vereinbart. 

4. Mögliche Stellvertretung 
4.1. Interim Mandat 

Der AuCragnehmer (AdH GmbH) ist nach Rücksprache und Konsens mit dem AuCrag-
geber berechMgt, die ihm obliegenden Aufgaben teilweise durch Dri^e erbringen zu 
lassen. Es entsteht aber kein wie immer geartetes direktes Vertragsverhältnis zwischen 
dem Dri^en und dem AuCraggeber. 

4.2. BeratungsauCrag 
Der AuCragnehmer (AdH GmbH) ist berechMgt, die ihm obliegenden Aufgaben ganz 
oder teilweise durch Dri^e erbringen zu lassen. Es entsteht aber kein wie immer gear-
tetes direktes Vertragsverhältnis zwischen dem Dri^en und dem AuCraggeber. 
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5. AuElärungspflicht des Au?raggebers/Vollständigkeitserklärung 
5.1. Der AuCraggeber sorgt dafür, dass die organisatorischen Rahmenbedingungen bei Er-

füllung des Interim Mandats/BeratungsauCrages an seinem GeschäCssitz ein mög-
lichst ungestörtes, dem raschen Fortgang des Interim Mandats/Beratungsprozesses 
förderliches Arbeiten erlauben. 

5.2. Der AuCraggeber wird den AuCragnehmer (AdH GmbH) auch über vorher durchge-
führte und/oder laufende Interim Mandate und Beratungen - auch auf anderen Fach-
gebieten - umfassend informieren. 

5.3. Der AuCraggeber sorgt dafür, dass dem AuCragnehmer (AdH GmbH) auch ohne des-
sen besondere Aufforderung alle für die Erfüllung und Ausführung des Interim Man-
dats / BeratungsauCrages notwendigen Unterlagen zeitgerecht vorgelegt werden und 
ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausfüh-
rung des Interim Mandats / BeratungsauCrages von Bedeutung sind. Dies gilt auch für 
alle Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der TäMgkeit des AuCrag-
nehmers bekannt werden. 

6. BerichterstaMung/Berichtspflicht 
6.1. Der AuCragnehmer (AdH GmbH) verpflichtet sich, über seine Arbeit, die seiner Mitar-

beiter und gegebenenfalls auch die beauCragten Dri^en dem Arbeitsfortschri^ ent-
sprechend dem AuCraggeber Bericht zu ersta^en. Umfang und Frequenz werden bei 
Vertragsbeginn vereinbart. 

6.2. Den Schlussbericht erhält der AuCraggeber in angemessener Zeit, d.h. bis maximal 
acht Wochen - je nach Art des Interim Mandats/BeratungsauCrages - nach Abschluss 
des AuCrages. 

6.3. Der AuCragnehmer (AdH GmbH) ist bei der Herstellung des vereinbarten Werkes wei-
sungsfrei, handelt nach eigenem Gutdünken und in eigener Verantwortung. Er ist an 
keinen besMmmten Arbeitsort und keine besMmmte Arbeitszeit gebunden. Nach Mög-
lichkeit ist der Arbeitsort der des Kunden. 

7. Entgelt und Zahlungsbedingungen 
7.1. Höhe und Abrechnungsart des Entgelts wird im Einzelvertrag geregelt. Der AuCrag-

nehmer (AdH GmbH) wird jeweils eine zum Vorsteuerabzug berechMgende Rechnung 
mit allen gesetzlich erforderlichen Merkmalen ausstellen. 

7.2. Tagessatz- und Stundensatzhonorare werden monatlich abgerechnet. 
Pauschalhonorare sind wie folgt zur Zahlung fällig: 
• 25 % bei Vertragsabschluss, 
• 25 % nach Ablauf eines Dri^els der im Einzelvertrag festgehaltenen voraussichtli-

chen Vertragsdauer, 
• weitere 25 % nach Ablauf von zwei Dri^eln der voraussichtlichen Vertragsdauer, 
• die restlichen 25 % mit Abschluss des Projektes.  

7.3. Die vom AuCragnehmer (AdH GmbH) gelegten Rechnungen sind jeweils binnen 8 Ta-
gen ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig.  
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7.4. Anfallende Barauslagen, Spesen, Reisekosten etc. sind gegen Rechnungslegung des 
AuCragnehmers (AdH GmbH) vom AuCraggeber zusätzlich zu ersetzen.  

7.5. Reiseklassen und -kosten: 
• Zug: erste Klasse; 
• Flug innerhalb Europas mit einer Flugzeit von weniger als drei Stunden: Economy 

Klasse, 
• Flug mit einer Flugzeit über drei Stunden sowie InterkonMnental-Flüge: Business 

Klasse, 
• Hotel max. € 175,00 pro Übernachtung; 
• PKW-Kilometerpauschale: 0,48€ ne^o pro Kilometer. 

7.6. Für den Fall des Zahlungsverzuges stehen dem AuCragnehmer (AdH GmbH) Verzugs-
zinsen in der gesetzlichen Höhe für Unternehmer zu.  

8. Schutz des geis+gen Eigentums 
8.1. Die Urheberrechte an den vom AuCragnehmer (AdH GmbH) und seinen Mitarbeitern 

und beauCragten Dri^en geschaffenen Werke (insbesondere Berichte, Analysen, Gut-
achten, OrganisaMonspläne, Leistungsbeschreibungen, Datenträger etc.) verbleiben 
beim AuCragnehmer (AdH GmbH). Sie dürfen vom AuCraggeber während und nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses ausschließlich für vom Vertrag umfasste Zwecke 
verwendet werden. Der AuCraggeber ist insbesondere nicht berechMgt, das Werk (die 
Werke) ohne ausdrückliche ZusMmmung des AuCragnehmers (AdH GmbH) zu verviel-
fälMgen und/oder zu verbreiten. Keinesfalls entsteht durch eine unberechMgte Verviel-
fälMgung/Verbreitung des Werkes eine HaCung des AuCragnehmers (AdH GmbH) - 
insbesondere etwa für die RichMgkeit des Werkes - gegenüber Dri^en.  

8.2. Der Verstoß des AuCraggebers gegen diese BesMmmungen berechMgt den AuCragneh-
mer (AdH GmbH) zur soforMgen vorzeiMgen Beendigung des Vertragsverhältnisses und 
zur Geltendmachung anderer gesetzlicher Ansprüche, insbesondere auf Unterlassung 
und/oder Schadenersatz.  

9. Gewährleistung 
9.1. Der AuCragnehmer (AdH GmbH) ist ohne Rücksicht auf ein Verschulden berechMgt 

und verpflichtet, bekanntwerdende UnrichMgkeiten und Mängel an seiner Leistung zu 
beheben. Er wird den AuCraggeber hiervon unverzüglich in Kenntnis setzen.  

9.2. Dieser Anspruch des AuCraggebers erlischt nach sechs Monaten nach Erbringung der 
jeweiligen Leistung. 

10. Dauer des Vertrages 
10.1. Das jeweilige Interim Mandat/der jeweilige Beratungsvertrag endet grundsätz-

lich mit dem Abschluss des Projektes. 
10.2. Der Vertrag kann dessen ungeachtet jederzeit aus wichMgen Gründen von jeder 

Seite ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gelöst werden. Als wichMger Grund ist ins-
besondere anzusehen 
• wenn ein Vertragspartner wesentliche Vertragsverpflichtungen verletzt, oder  
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• wenn ein Vertragspartner nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Zahlungs-
verzug gerät, oder 

• wenn berechMgte Bedenken hinsichtlich der Bonität eines Vertragspartners, über 
den kein Insolvenzverfahren eröffnet ist, bestehen und dieser auf Begehren des 
AuCragnehmers weder Vorauszahlungen leistet noch vor Leistung des AuCragneh-
mers eine taugliche Sicherheit leistet und die schlechten Vermögensverhältnisse 
dem anderen Vertragspartner bei Vertragsabschluss nicht bekannt waren. 

11. PersonalvermiMlung 
11.1. Der AuCragnehmer (AdH GmbH) berät den AuCraggeber im Fall des Abschlus-

ses eines diesbezüglichen Vermi^lungsvertrages auch mit der Suche und Auswahl von 
möglichen Kandidaten aus dem Bereich der Fach- und FührungskräCe.  

11.2. Die Details zum Aufgabenbereich der zu besetzenden PosiMon und zum persön-
lichen und fachlichen Anforderungsprofil werden in AbsMmmung mit dem AuCragge-
ber in Form einer besonderen SpezifikaMon erarbeitet. 

11.3. Der AuCraggeber verpflichtet sich, den Abschluss eines Anstellungsvertrages 
mit einem vom AuCragnehmer (AdH GmbH) vorgeschlagenen Bewerber sowie das 
vereinbarte Entgelt innerhalb einer Woche nach Vertragsabschluss dem AuCragneh-
mer (AdH GmbH) mitzuteilen. Das Honorar wird nach Abschluss des Anstellungsver-
trages mit einem vorgeschlagenen Bewerber fällig, zahlbar innerhalb von 14 Tagen 
nach Rechnungsstellung. 

11.4. Die vom AuCragnehmer (AdH GmbH) zu einem Bewerber gemachten Angaben 
beruhen auf den AuskünCen und InformaMonen des Bewerbers bzw. auf den Auskünf-
ten und InformaMonen von Dri^en, insbesondere früheren Dienstgebern. Eine Ge-
währleistung für die RichMgkeit und Vollständigkeit der gegebenen AuskünCe und In-
formaMonen kann der AuCragnehmer (AdH GmbH) deshalb nicht übernehmen.  

11.5. Das Honorar für die erfolgreiche Vermi^lung eines Bewerbers richtet sich nach 
der im AuCrag vereinbarten Höhe. Dabei berechnet sich das Honorar nach einem vor-
her festgelegten Prozentsatz des zwischen dem AuCraggeber und dem Bewerber ver-
traglich vereinbarten Bru^ojahresgehaltes. Kosten, die den Bewerbern im Zusammen-
hang mit Vorstellungsgesprächen beim AuCraggeber entstehen, sind auf Verlangen 
des Bewerbers vom AuCraggeber zu ersta^en. 

12. Sons+ge VermiMlungstä+gkeit  
12.1. Wird der AuCragnehmer (AdH GmbH) mit sonsMgen Vermi^lungstäMgkeiten be-

auCragt (etwa die Vermi^lung von Krediten oder besMmmten anderen Finanzierungs-
formen) benöMgt der AuCragnehmer (AdH GmbH) eine Reihe von InformaMonen vom 
AuCraggeber. Dieser verpflichtet sich, die bei ihm angeforderten InformaMonen und 
Unterlagen unverzüglich zu übermi^eln. 

12.2. Der AuCraggeber nimmt zur Kenntnis, dass unrichMge und unvollständige Infor-
maMonen dazu führen können, dass seine Vermi^lungsbemühungen weniger oder 
nicht erfolgreich sind. Für den Fall, dass der AuCraggeber durch schuldhaCe Fehlinfor-
maMonen das Scheitern der Vermi^lung herbeigeführt hat, ist der AuCraggeber dem 
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AuCragnehmer (AdH GmbH) zum Schadenersatz, insbesondere zum Ersatz der ent-
gangenen Vergütung, verpflichtet. 

12.3. Der AuCraggeber schuldet dem AuCragnehmer (AdH GmbH) das Entgelt, wel-
ches anlässlich des Abschlusses des Vertrages vereinbart worden ist. Dieses Entgelt ist 
binnen 8 Tagen nach erfolgreicher Vermi^lung und Rechnungslegung zur Zahlung fäl-
lig. 

13. Ha?ung/Schadenersatz  
13.1. Der AuCragnehmer (AdH GmbH) haCet dem AuCraggeber für Schäden - ausge-

nommen für Personenschäden - nur im Falle groben Verschuldens (Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit). Dies gilt sinngemäß auch für Schäden, die auf vom AuCragnehmer 
(AdH GmbH) beigezogene Dri^e zurückgehen. 

13.2. Schadenersatzansprüche des AuCraggebers können nur innerhalb von sechs 
Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, spätestens aber innerhalb von drei 
Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis gerichtlich geltend gemacht wer-
den. Die Geltendmachung von Vermögensschäden ist generell ausgeschlossen. 

13.3. Die HaCung des AuCragnehmers (Unternehmensberaters) ist jedenfalls mit der 
Höhe der Deckungssumme der bestehenden BerufshaCpflichtversicherung be-
schränkt (€ 1.964.900,00 pro Versicherungsfall) 

13.4. Der AuCraggeber hat jedenfalls den Beweis zu erbringen, dass der Schaden auf 
ein Verschulden des AuCragnehmers (AdH GmbH) zurückzuführen ist.  

14. Geheimhaltung/Datenschutz  
14.1. Der AuCragnehmer (AdH GmbH) verpflichtet sich zu unbedingtem SMllschwei-

gen über alle ihm zur Kenntnis gelangenden geschäClichen Angelegenheiten, insbe-
sondere GeschäCs- und Betriebsgeheimnisse sowie jedwede InformaMon, die er über 
die Art, Betriebsumfang und prakMsche TäMgkeit des AuCraggebers erhält.  

14.2. Weiters verpflichtet sich der AuCragnehmer (AdH GmbH), über den gesamten 
Inhalt des Werkes sowie sämtliche InformaMonen und Umstände, die ihm im Zusam-
menhang mit der Erstellung des Werkes zugegangen sind, insbesondere auch über die 
Daten von Klienten des AuCraggebers, Dri^en gegenüber SMllschweigen zu bewahren. 

14.3. Der AuCragnehmer (AdH GmbH) ist von der Verschwiegenheitspflicht gegen-
über allfälligen Gehilfen und Stellvertretern, denen er sich bedient, entbunden. Er hat 
die Verschwiegenheitsverpflichtung aber auf diese vollständig zu überbinden.  

14.4. Die Verschwiegenheitsverpflichtung reicht unbegrenzt auch über das Ende des 
Vertragsverhältnisses hinaus. Ausnahmen bestehen im Falle gesetzlich vorgesehener 
Aussageverpflichtungen. 

14.5. Der AuCragnehmer (AdH GmbH) ist berechMgt, ihm anvertraute personenbezo-
gene Daten im Rahmen der ZweckbesMmmung des Vertragsverhältnisses zu verarbei-
ten. Der AuCraggeber leistet dem AuCragnehmer Gewähr, dass hierfür sämtliche er-
forderlichen Maßnahmen insbesondere jene im Sinne des Datenschutzgesetzes, wie 
etwa ZusMmmungserklärungen der Betroffenen, getroffen worden sind. 
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15. Elektronische Rechnungslegung 
15.1. Der AuCragnehmer (AdH GmbH) ist berechMgt, dem AuCraggeber Rechnungen 

auch in elektronischer Form zu übermi^eln. Der AuCraggeber erklärt sich mit der Zu-
sendung von Rechnungen in elektronischer Form durch den AuCragnehmer (AdH 
GmbH) ausdrücklich einverstanden. 

16. Schlussbes+mmungen 
16.1. Änderungen des abgeschlossenen Vertrages sowie dieser AGB bedürfen der 

SchriCform; ebenso ein Abgehen dieses Formerfordernisses. Mündliche Nebenabre-
den bestehen nicht.  

16.2. Auf diesen Vertrag ist materielles österreichisches Recht unter Ausschluss der 
Verweisungsnormen des internaMonalen Privatrechts anwendbar. Erfüllungsort ist der 
Ort der beruflichen Niederlassung des AuCragnehmers (AdH GmbH). Für StreiMgkeiten 
ist das Gericht am Unternehmensort des AuCragnehmers (AdH GmbH) zuständig. 

 


